
593 Neuererrecht

der Neuerer gefördert und ge
sellschaftlich anerkannt. Eine 
enge Zusammenarbeit besteht 
zwischen den Neuerern und der 
-> Ständigen Produktionsbera
tung. Die Durchsetzung der 
Neuerervorschläge, ihre Einbe
ziehung in die planmäßige Ar
beit des Betriebes ist eine wich
tige Aufgabe der Ständigen Pro
duktionsberatung. —Neuerer
recht, —> Messe der Meister von 
morgen

Neuererrecht: rechtliche Regelung 
der gesellschaftlichen Verhält
nisse, die bei der Erarbeitung 
und Nutzung von Neuerungen 
entstehen, gerichtet auf die wei
tere Intensivierung der Produk
tion durch —*■ sozialistische Ra
tionalisierung in Einheit mit der 
ständigen Verbesserung der — 
Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Das N. ist ein wichtiges Instru
ment zur Entwicklung und För
derung der -v Neuererbewegung 
als Massenbewegung schöpferi
scher Initiativen der Werktätigen 
im —> sozialistischen Wettbe
werb. Die Funktion des N. be
steht demgemäß darin, die Effek
tivität der Neuerertätigkeit bei 
der Durchsetzung des —*• wissen
schaftlich-technischen Fortschritts, 
insbesondere bei der sozialisti
schen Rationalisierung und der 
Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, planmäßig 
zu erhöhen. Dem N. in Verbin
dung mit dem —>- Erfinder- und 
Patentrecht kommt weiterhin die 
Aufgabe zu, die schnelle und 
umfassende Einführung der Er
gebnisse der Neuerertätigkeit zu 
organisieren und durchzusetzen. 
Das N. legt die Rechte und 
Pflichten der Neuerer fest. Die 
leitenden Funktionäre der Be
triebe sind für eine ständige Er
höhung der bewußten Teilnahme 
von Arbeitern und anderen 
Werktätigen an der Neuerer

bewegung und für die Einhal
tung der Rechte der Neuerer 
verantwortlich. Die Gewerk
schaften kontrollieren die Wah
rung der Rechte der Neuerer 
sowie die Einhaltung der sozia
listischen Gesetzlichkeit in der 
Neuererbewegung. Das N. lenkt 
die Tätigkeit der Neuerer auf 
die Schaffung von Neuerungen, 
die geeignet sind, die Arbeits
produktivität zu steigern, die 
Selbstkosten zu senken, die Ver
waltungsarbeit zu vereinfachen 
und zu rationalisieren, den Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutz, den 
Brandschutz und die technische 
Sicherheit zu verbessern und da
durch einen wirtschaftlichen oder 
sonstigen Vorteil für die Gesell
schaft zu erbringen. Zur Durch
führung wissenschaftlich-techni
scher Untersuchungen, zur Er
arbeitung von Analysen und 
Einschätzungen, zum Auffinden 
und Präzisieren von Aufgaben
stellungen für die Forschung, 
Entwicklung und Organisation 
sowie für die Überleitung von 
Neuerungen in die Produktion 
werden zwischen den Betrieben 
und den Kollektiven Neue
rervereinbarungen abgeschlos
sen. Die in Neuerervereinbarun
gen thematisch erfaßten Aufga
ben sind in den betrieblichen 
Plänen, insbesondere im Plan 
Wissenschaft und Technik, zu 
planen und mit ihnen abzurech
nen. Darüber hinaus sind diese 
Neuereraufgaben beim BfN zum 
Zwecke der Kontrolle und zur 
Sicherung der Rechte der Neue
rer als Plan der Neuerer zusam
menzufassen. Das Einreichen 
einer Neuerung beim betrieb
lichen Büro für die Neuerer
bewegung begründet den inner
betrieblichen Vorrang der Neue
rung. Liegt eine vergütungs
pflichtige Neuerung vor (Lei
stungen, die über die jeweiligen 
Arbeitspflichten hinausgehen, die
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